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Schwarzarbeit in allen Be-
reichen 
 
Köln, den 22. November 2013 
Nahezu alle Bereiche der Wirtschaft, be-
sonders aber lohnintensive Branchen, sind 
von Schwarzarbeit betroffen. Umfang und 
Entwicklung der Schwarzarbeit und illega-
ler Beschäftigung zu beziffern, sei aber 
nicht möglich, heißt es im kürzlich veröf-
fentlichten Zwölften Bericht der Bundes-
regierung über die Auswirkungen des Ge-
setzes zur Bekämpfung der illegalen Be-
schäftigung, der als Unterrichtung vorge-
legt wurde.  
 
Verwiesen wird unter anderem auf Anga-
ben des Instituts für angewandte Wirt-
schaftsforschung Tübingen (IAW) und die 
Arbeiten von Prof. Dr. Friedrich Schneider, 
die in ihren Analysen von einem Umfang 
der Schattenwirtschaft von 343 bis 352 
Milliarden Euro ausgehen würden. Das 
würde einem Verhältnis der Schattenwirt-
schaft zum offiziellen Bruttoinlandspro-
dukt von rund 13,4 bis 14,6 Prozent ent-
sprechen. Die Forscher würden aber ten-
denziell von einem Rückgang der Schat-
tenwirtschaft ausgehen, was auf das kräf-
tige Wirtschaftswachstum und die günsti-
ge Arbeitsmarktlage zurückzuführen sei. 
 
Wie es in dem Bericht weiter heißt, gibt es 
Probleme bei der Zusammenarbeit mit 
ausländischen Sozialversicherungen bei 
der Arbeitnehmerentsendung. So würden 
ausländische Behörden bei Arbeitneh-
mern aus dem EU-Raum, die in Deutsch-
land von der Sozialversicherungspflicht 
befreit werden können, die entsprechen-
den Bescheinigungen nachträglich be- 
 

 
 
 
ziehungsweise rückwirkend ausstellen. 
Verschiedene ausländische Behörden sei-
en nicht bereit gewesen, von deutschen 
Behörden beanstandete Bescheinigungen 
zurückzunehmen.  
 
Auch die Scheinselbstständigkeit spielt 
nach diesen Informationen eine große 
Rolle. Dabei treten Personen formell als 
selbstständige Unternehmer auf, obwohl 
sie tatsächlich abhängig beschäftigt sind. 
Damit sollen das Bestehen einer Sozialver-
sicherungspflicht verschleiert und Min-
destlöhne umgangen werden.  
 
Die Regierung nennt weitere Fälle: „Dar-
über hinaus ist im Berichtszeitraum ein 
verstärkter Missbrauch grundsätzlich lega-
ler Vertragskonstruktionen in weiteren 
Branchen (zum Beispiel selbstständige 
Köche in fremdem Gastronomiebetrieb, 
selbständige Friseure ohne eigenes Ge-
schäftslokal) beziehungsweise im Wege 
einer Detaildefinition einzelner Verarbei-
tungs- oder Verwaltungsschritte (zum Bei-
spiel Regaleinräumer in Supermärkten) als 
eigenständige und abtrennbare Dienst- 
oder Werkleistungen und ihre Betriebs-
auslagerungen festzustellen.“ 


